
UNTERNEHMERISCHES MINDSET
IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN
Unternehmer zu sein hat schon immer bedeutet, gewisse Risiken auf sich zu nehmen. Der-
zeit ist man jedoch sowohl mit kurzfristigen Herausforderungen wie der Inflation als auch 
mit langfristigen Herausforderungen wie dem Klimawandel oder dem Fachkräftemangel 
konfrontiert. Der Umgang mit dieser Vielzahl an Risiken ist nicht einfach, weshalb auch das 
unternehmerische Mindset eine wichtige Rolle spielt.

Ein Ansatz, der sich für Unternehmen in herausfordernden Zeiten schon oft bewährt hat, 
ist das Denken in Chancen. Indem man versucht, hinter sich verändernden Rahmenbe-
dingungen nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen zu sehen, schafft man Raum 
für Innovation und Fortschritt. So führte beispielsweise die Pandemie zu technologischen 
Fortschritten, die in vielen Unternehmen heute nicht mehr wegzudenken sind. Auch im 
Steuerrecht werden die Herausforderungen der heutigen Zeit berücksichtigt, wodurch sich 
Chancen für Unternehmer ergeben können, wie beispielsweise Begünstigungen für klima-
freundliche Investitionen.

Risikoreiche Zeiten erfordern zudem Mut zur Veränderung. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist eine offene Fehlerkultur. Dass man versucht, Fehler zu vermeiden, ist wichtig und 
richtig. Dennoch kann zu viel Perfektionismus wichtige Entwicklungsschritte innerhalb eines 
Unternehmens verhindern. Für Unternehmer gilt es daher, offen mit Fehlern umzugehen und 
aus ihnen zu lernen.

Das richtige unternehmerische Mindset alleine führt natürlich nicht zum Erfolg. Dennoch 
kann eine risikobewusste und zugleich chancenorientierte und mutige Einstellung dabei 
helfen, mit den Herausforderungen und Veränderungen der heutigen Zeit umzugehen.
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GRUPPENANTRAG ÜBER FINANZONLINE  

Das Bundesfinanzgericht (BFG) entschied, dass die Einbringung 
von Gruppenanträgen über FinanzOnline unzulässig sei. Selbst 
korrekt ausgefüllte Gruppenantrags-Formulare könnten nicht 
über FinanzOnline eingebracht werden.

Eine Kapitalgesellschaft übermittelte über FinanzOnline in 
der Rubrik „sonstige Anträge" einen formlosen Antrag auf Bil-
dung einer Unternehmensgruppe an das Finanzamt. Da die 
Körperschaft nicht die für einen solchen Antrag vorgeschrie-
bene amtliche Drucksorte verwendet hatte, schickte das 
Finanzamt einen Mängelbehebungsauftrag an die Körper-
schaft, dem auch entsprechend nachgekommen wurde. Das 
Finanzamt wies den Antrag allerdings dennoch zurück, da die 
Unterschriften am amtlichen Antragsformular vom Folgejahr 
stammten und daher der Antrag als nicht fristgerecht ange-
sehen wurde.

Bundesfinanzgericht akzeptiert FinanzOnline nicht

Das BFG führte im Rechtsmittelverfahren aus: Die Funktion 
„Beantragung eines Gruppenfeststellungsbescheides“ oder 
„Gruppenantrag“ steht als Funktion im FinanzOnline-Verfah-
ren nicht zur Verfügung. Demgemäß ist es in FinanzOnline 
auch technisch nicht möglich, die zwingend zu verwendenden, 
amtlichen Formulare online auszufüllen und zu übermitteln.

Die amtlichen Vordrucke stehen nur in Papierform zur Verfü-
gung und können daher ausschließlich im Original und, wegen 
der erforderlichen nachweislichen Unterschriftsleistung, ur-
schriftlich eingebracht werden.

Die Funktion in FinanzOnline „Sonstige Anbringen und Anfra-
gen" kann in Bezug auf Gruppenanträge nicht als zur Verfügung 
stehende Funktion gewertet werden. Wird ein Gruppenantrag 
auf einem für ihn nicht zugelassenen Weg der Abgabenbehör-
de zugeleitet, so gilt er als nicht eingebracht und kann daher 
weder Entscheidungspflicht auslösen, noch berechtigt er die 
Abgabenbehörde, eine Entscheidung zu treffen; mangels taug-
lichen Anbringens kommt nicht einmal eine Zurückweisung in 
Betracht. Wird ein Bescheid erlassen, welchem kein Anbringen 
zugrunde liegt, entbehrt diese Erledigung der Rechtsgrundlage 
und es kommt ihr daher kein Bescheidcharakter zu.

Finanzministerium akzeptiert FinanzOnline

In einer aktuellen Anfragebeantwortung vom 30.03.2023 wi-
derspricht das Finanzministerium dem BFG hinsichtlich des 
fehlenden Bescheidcharakters und führt hinsichtlich der An-
trags-Übermittlung aus:

„Daraus ergibt sich, dass ein Bescheid, mit dem die Unterneh-
mensgruppe festgestellt wurde, obwohl ein nicht zulässiger 
Übermittlungsweg gewählt worden ist, kein Nichtbescheid ist. 
Vielmehr liegt ein rechtswidriger Bescheid vor, der Rechtskraft er-
langt, wenn er nicht bekämpft wird. Das gilt auch für bereits ein-
gebrachte, aber noch nicht erledigte Gruppenanträge. Zukünftig 
einzubringende Anträge auf Feststellung einer Unternehmens-
gruppe können wie bislang unter Verwendung der eigenhändig 
unterfertigten amtlichen Vordrucke auf dem Postweg einge-
bracht werden.

Ungeachtet dessen liegt nach Auffassung des Finanzministeri-
ums eine zulässige Form der Einbringung des Gruppenantrags 
auch dann vor, wenn die amtlichen Vordrucke von den gesetz-
lichen Vertretern des Gruppenträgers und aller einzubeziehenden 
inländischen Körperschaften jeweils mittels qualifizierter elek-
tronischer Signatur unterfertigt sind und vom Gruppenträger in 
der Funktion „sonstige Anbringen“ in Finanz-Online hochgeladen 
werden.“

SELBSTNUTZUNG EINER WOHNUNG
IM MITEIGENTUM DURCH EINEN
MITEIGENTÜMER  

Vermieten Miteigentümer Wohnraum an Dritte und an Miteigen-
tümer, stellt sich die Frage, wie eine solche Vermietung in der Um-
satzsteuer und in der Einkommensteuer zu erfassen ist. Dazu hat 
sich erst kürzlich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) geäußert.

Für die eigene Wohnung ist ein Vorsteuerabzug nur dann 
möglich, wenn diese an einen Dritten vermietet wird. Ebenso 
sind Aufwendungen für die private Wohnung steuerrechtlich 
nicht abzugsfähig, Aufwendungen für Mietwohnungen unter 
bestimmten Voraussetzungen hingegen schon. Daher gibt es 
immer wieder Bestrebungen, die Eigennutzung einer Wohnung 
durch den Wohnungseigentümer steuerlich als Vermietung 
darzustellen.

In diesem Sinne wird versucht, die eigene Wohnung durch Ver-
mietung an sich selbst zu nutzen. Allerdings werden solche 
Vermietungen als steuerlich unbeachtliche Gebrauchsüberlas-
sung gewertet. Zu dieser Rechtsfrage wurde dem VwGH kürz-
lich die Revision eines Steuerpflichtigen vorgelegt, welche er 
jedoch zurückwies und damit die Entscheidung des Bundesfi-
nanzgerichtes (BFG) bestätigte.

Bloße Gebrauchsüberlassung (Beispiel)

Zwei Miteigentümer besitzen eine Liegenschaft, in der sich im 
Erdgeschoß ein Geschäftslokal und im Ober- und Dachgeschoß je 
zwei Wohnungen befinden. Einer der zwei Miteigentümer mietet 
für sich eine der Wohnungen zu einem fremdüblichen Mietzins. 
Die Größe der vermieteten Wohnung findet Deckung in der Mit-
eigentumsquote.

Im Zuge einer abgabenbehördlichen Prüfung wurde durch die 
Finanzverwaltung festgestellt, dass die Vermietung an den Mit-
eigentümer steuerlich nicht anzuerkennen sei, da dem Mitei-
gentümer ohnehin eine Nutzungsberechtigung am Gebäude 
zustehe, weshalb die Nutzung durch den Miteigentümer eine 
steuerlich unbeachtliche Gebrauchsregelung darstelle. Die Be-
gründung eines Mietverhältnisses sei daher nicht erforderlich 
gewesen. Zudem stehe beim Miteigentümer nicht die Vermie-
tungsabsicht, sondern die Befriedigung seiner eigenen Wohn-
bedürfnisse im Vordergrund. Die mit der Wohnung im Zusam-
menhang stehenden Einnahmen und Ausgaben könnten damit 
nicht steuerwirksam berücksichtig werden.

Gegen den relevanten Bescheid erhoben die Miteigentümer 
Beschwerde beim BFG. Das BFG führte in seiner Entscheidung 
aus, dass es für die steuerliche Anerkennung einer Vermietung 

an einen Miteigentümer der Liegenschaft nicht ausreiche, dass 
diese Vermietung aufgrund eines fremdüblichen Mietvertrages 
erfolgt. Vielmehr liege bei Nutzung eines Gebäudeteils für ei-
gene Wohnzwecke eines Miteigentümers – unabhängig von 
der Frage der Fremdüblichkeit des Mietvertrags bzw. des Mie-
tentgelts – stets eine bloße Gebrauchsüberlassung vor.

> Fazit:

Diese Auffassung wurde auch vom VwGH bestätigt. Die mit 
dieser Wohnung im Zusammenhang stehenden Aufwen-
dungen (unter anderem Sanierungskosten) können daher 
von der Vermietungsgemeinschaft nicht als Werbungsko-
sten abgezogen und die auf Eingangsrechnungen entfal-
lenden Vorsteuern nicht geltend gemacht werden.

RÜCKERSTATTUNG AUSLÄNDISCHER 
QUELLENSTEUER  

Erträge aus ausländischen Wertpapieren unterliegen der öster-
reichischen Einkommensteuer. Zusätzlich besteuert auch der aus-
ländische Staat. Diese Steuerbelastung kann minimiert werden.

Erträge aus ausländischen Wertpapieren eines in Österreich 
ansässigen Steuerpflichtigen unterliegen bei diesem der öster-
reichischen Einkommensteuer. Unabhängig davon besteuert in 
der Regel auch der ausländische Staat diese Erträge, z. B. in der 
Schweiz in Höhe von 35 %. Diese Steuer wird als Quellensteuer 
bezeichnet.

Anrechnung der ausländischen Quellensteuer
durch die Depotbank

Im Regelfall kann die inländische Depotbank 15 %-Punkte der 
ausländischen Quellensteuer auf die inländische KESt an-
rechnen. Der bei Dividenden abgezogene KESt-Satz beträgt 
dann beispielsweise nicht 27,5 %, sondern 12,5 %, weil 15 % 
ausländische Quellensteuern auf die inländische Steuerbelas- 
tung angerechnet werden. Kommt es zu keiner Anrechnung 
durch die inländische Bank, weil die Kapitalerträge etwa 
durch eine ausländische Bank zufließen, kann die Anrech-
nung auch im Einkommensteuer-Veranlagungsverfahren be-
antragt werden.

Quellensteuer-Rückerstattungsantrag

Da durch die Begrenzung der Quellensteueranrechnung auf 
die KESt mit 15 % in der Regel eine Mehrbelastung im Ausland 
verbleibt, besteht hinsichtlich zahlreicher Staaten die Möglich-
keit, bei der dortigen Finanzverwaltung eine Quellensteuer-
Rückerstattung zu beantragen. Dabei sind jedoch länderweise 
unterschiedliche Antragsfristen und Antragsformalitäten zu 
beachten.

> Hinweis:

Ausländische Kapitalerträge sind bei unbeschränkter Steuer-
pflicht im Inland in der österreichischen Einkommensteuer-
klärung zu deklarieren, auch dann, wenn sie im Ausland mit 
der Quellensteuer belastet wurden. Sollten Sie uns bisher 
noch nicht über die Erzielung von Einkünften aus auslän-
dischen Kapitalerträgen informiert haben, holen Sie das nach, 
damit wir die Anrechnungs- und Rückerstattungsmöglichkeit 
prüfen können.

SVS-PFLICHT BEI AUSSCHÜTTUNGEN
AN GMBH-GESELLSCHAFTER OHNE
GESCHÄFTSFÜHRUNGSFUNKTION?  

Gewinnausschüttungen an GSVG-pflichtige Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH unterliegen der Beitragspflicht nach 
dem GSVG. Wie sieht dies bei Ausschüttungen an Gesellschafter 
einer GmbH aus, die nicht Geschäftsführer sind?

Im Rahmen ihrer Kapitalertragsteuer-Anmeldung hat eine 
GmbH Ausschüttungen (insbesondere Gewinnanteile und 
sonstige Bezüge aus Anteilen an einer GmbH) an ihre Gesell-
schafter-Geschäftsführer, die der Pflichtversicherung nach dem 
GSVG oder FSVG unterliegen, anzugeben. Das trifft etwa auf 
folgende GmbH-Gesellschafter zu:

• Gesellschafter einer wirtschaftskammerzugehörigen GmbH, 
die auch handelsrechtliche Geschäftsführer der GmbH sind;

• Gesellschafter einer nicht wirtschaftskammerzugehörigen 
GmbH, die auch handelsrechtliche Geschäftsführer der 
GmbH sind und aufgrund der Geschäftsführung Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit erzielen;

• geschäftsführende Gesellschafter einer Ärzte-GmbH, einer 
Patentanwalts-GmbH oder einer Ziviltechniker-GmbH. 

Nur Ausschüttungen an Gesellschafter-
Geschäftsführer betroffen

Maßgeblich für die Feststellung der SV-Beitragsgrundlage die-
ser Versicherten sind die Einkünfte aus dieser Tätigkeit, wobei 
als solche auch die Einkünfte des zu einem Geschäftsführer 
bestellten Gesellschafters der GmbH gelten, somit jene aus 
der Beteiligung an der GmbH (Ausschüttungen). Daraus ergibt 
sich, dass davon nur Ausschüttungen an Gesellschafter-Ge-
schäftsführer betroffen sind. 

Nicht anzugeben sind daher etwa Gewinnausschüttungen an 
reine Gesellschafter einer GmbH, die nicht auch handelsrecht-
liche Geschäftsführer der GmbH sind, da diese nicht der Sozial-
versicherung unterliegen. Dies wurde nun von der Finanzver-
waltung festgehalten.

Reine Gesellschafter einer GmbH ohne jegliche Mittätigkeit 
in der GmbH sind somit von keiner Sozialversicherungspflicht 
betroffen. Arbeiten Gesellschafter in einer GmbH hingegen – 
außerhalb der Geschäftsführung – mit, unterliegen sie unter 
bestimmten Voraussetzungen einer Pflichtversicherung.

Wird die Tätigkeit zum Beispiel im Rahmen eines klassischen 
Dienstverhältnisses ausgeübt, ist in der Regel eine Versiche-
rung nach dem ASVG anzunehmen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann aber auch eine Pflichtversicherung nach dem 
GSVG bestehen.

> Tipp:

Die notwendige Überprüfung, welche Sozialversicherungs-
vorschriften bei einem mittätigen Gesellschafter im kon-
kreten Fall zur Anwendung kommen, erfolgt in mehreren 
Schritten und hat unter anderem den Gesellschaftsvertrag, 
die Art der Tätigkeit und ähnliches zu berücksichtigen. Auf-
grund der Komplexität empfehlen wir eine entsprechend 
umfassende Beratung.

Economy | Consulting | Auditing www.eca.at Im Wandel der Zeit gut beraten.



INVESTITIONSFREIBETRAG FÜR KLIMA-
FREUNDLICHE HEIZUNGSANLAGEN  

Beim Investitionsfreibetrag für Wirtschaftsgüter aus dem Be-
reich Ökologisierung waren Heizungen von dieser Begünstigung 
bislang ausgenommen. Nun beschloss der Finanzausschuss eine 
Erweiterung des Öko-Investitionsfreibetrags auf klimafreund-
liche Heizungssysteme.

Der Investitionsfreibetrag kann für nach dem 31.12.2022 an-
geschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 
Anlagevermögens in Höhe von 10 % bzw. im Bereich Ökologi-
sierung in Höhe von 15 % der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten erstmalig im Jahr 2023 unter Beachtung bestimmter Re-
gelungen als zusätzliche steuerliche Betriebsausgabe geltend 
gemacht werden. 

Aufgrund der Gesetzesänderung werden nun zusätzlich gefördert:

• Wärmepumpen 

• Biomassekessel 

• Fernwärme- bzw. Fernkältetauscher 

• Fernwärme- bzw. Fernkälteübergabestationen 

• Mikronetze 

Andere als Gebäudebestandteile zu aktivierende Wirtschafts-
güter sind weiterhin nicht begünstigt. Der Höchstbetrag von 
EUR 1.000.000,00 Investitionssumme pro Jahr (für 12 Monate 
bei vollem – auch abweichendem – Wirtschaftsjahr) wird nicht 
erhöht. Diese Regelung tritt rückwirkend mit 1.1.2023 in Kraft.

> Hinweis:

Einen ausführlichen Beitrag über die Regelungen zum 
Investitionsfreibetrag finden Sie in der diesjährigen Februar-
Ausgabe des ECA-Monats.

KEINE NOVA BEI OLDTIMERN

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) ist eine einmalig zu ent-
richtende Steuer, die bei der Lieferung oder der erstmaligen Zu-
lassung von Personenkraftwagen, Motorrädern und Quads in 
Österreich fällig wird. Davon ausgenommen können Kraftfahr-
zeuge sein, die als Oldtimer einzustufen sind.

Als Oldtimer eingestuft sind erhaltungswürdige, nicht zur 
ständigen Verwendung bestimmte historische Fahrzeuge

• mit Baujahr 1955 oder davor, oder 

• die älter als 30 Jahre und in die vom Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie approbierte Liste der historischen Fahrzeuge 
eingetragen sind. 

Historische Kraftwagen dürfen nur an 120 Tagen pro Jahr ver-
wendet werden, historische Krafträder nur an 60 Tagen pro 
Jahr. Über diese Verwendung sind fahrtenbuchartige Aufzeich-
nungen zu führen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen.

Vorsicht bei Restaurierung von alten Fahrzeugen

Die Hauptbaugruppen der Fahrzeuge müssen im Originalzu-
stand erhalten sein. Zeitgenössischer Ersatz gilt als dem origi-
nalen Zustand entsprechend, wenn es sich um Zubehör oder 
Ersatzteile handelt, die in einem Zeitraum von zehn Jahren ab 
dem Erzeugungsjahr des Fahrzeuges im Handel angeboten 
wurden (handelsübliches oder werksnahes Zubehör).

Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug, die Hauptbaugrup-
pen (z. B. Motor, Lenkanlage, Aufbauten) betreffen und somit 
den Grundcharakter des Fahrzeuges und dessen technische 
Konstruktionsmerkmale verändern, führen zu einer Neueinstu-
fung des Fahrzeuges mit dem Baujahr, das dem geänderten Teil 
zuzuordnen ist.

> www.eca-klagenfurt.at

Den ECA Monat finden Sie auch online auf unserer
Homepage und Beiträge zu weiteren Themen auf
unserer facebook-Seite /ECA.Beratergruppe
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